
Verpflegungsstand 
(Imbissstand, Take away) 

 
Ein Verpflegungsstand ist ein Betrieb in gastgewerblichem Sinne mit einer 
nutzbaren Wirtschaftsfläche von höchstens 25 m2.  

Der Verpflegungsstand besteht 
bereits und wird wie bis anhin 
weitergeführt! 

Die Wirtschaftsbewilligung wird durch 
unsere Abteilung ausgestellt, sobald 
die aufgeführten Unterlagen 
eingereicht sind. 

Es entsteht ein neuer 
Verpflegungsstand 

 

Bei der Standortgemeinde sind ein 
Baugesuch mit vermassten 
Grundrissplänen, ein Situationsplan 
und ein Konzept einzureichen. 

Auflagen: 
- max. Wirtschaftsfläche 25 m2 
- Einfache Lüftung (mind. Küche) 
- Mindestens 1 Toilette für die Gäste 
- Wirteprüfung (bei Alkoholverkauf) 
- Raumhöhe Ø  2.30 m im Licht 
 
 

Sobald die Baubewilligung erteilt ist, 
ist nach der Fertigstellung 
rechtzeitig mit unserer Abteilung ein 
Termin für die Abnahme zu 
vereinbaren. 

Es ist das Formular „Gesuch um 
Erteilung einer Wirtschafts-
bewilligung“ zusammen mit den 
folgenden Unterlagen einzureichen: 
-Strafregisterauszug 
- evtl. Nachweis Wirteprüfung 
- Kopie Ausländerausweis  
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